
202 Gesetzblatt Teil I Nr. 12 — Ausgabetag: 15. Juli 1965

Sie leiten die Beiräte für die sozialistischen Wohnungs
baugenossenschaften an und lösen grundsätzliche 
Fragen der Entwicklung der Wohnungsbaugenossen
schaften.

Die Kreistage und ihre Räte haben die Ausarböitung 
der Perspektiv- und Jahrespläne für die Durchführung 
der Erhaltungs-, Modernisierungs-, Um- und Ausbau
maßnahmen auf der Grundlage der Vorschläge der Räte 
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Über- 

. einstimmung mit den Programmen zur Entwicklung 
von Wirtschaftsgebieten und Entwicklungsplänen der 
Städte und landwirtschaftlichen Gebiete zu leiten.

Für die komplexen Erhaltungs- und Modernisierungs
maßnahmen üben die Organe für Wohnungswirtschaft 
der Räte der Kreise die Funktion des Hauptplanträgers 
aus.

Sie wirken bei der Planung und Vorbereitung des kom
plexen Wohnungsneubaus in Zusammenarbeit mit den 
Räten der Städte und Gemeinden mit.

Sie unterstützen die Räte der kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden bei der Leitung der Wohnungsverwal
tungen, insbesondere durch Erfahrungsaustausche und 
Leistungsvergleiche, durch Analysen der Betriebsergeb
nisse und Verallgemeinerung der fortgeschrittensten Er
fahrungen auf dem Gebiet der Verwaltung und Bewirt
schaftung.

Auf dem Gebiet der Wohnraumlenkung und -Vertei
lung sichern sie die Durchsetzung der gesetzlichen Be
stimmungen und orientieren die Räte der Städte und 
Gemeinden auf die Schwerpunkte der Wohnraumver
sorgung.

Sie sichern über den Beirat der sozialistischen Woh
nungsbaugenossenschaften die Ausarbeitung der Per
spektive für die einzelnen Genossenschaften und ver
allgemeinern die fortgeschrittensten Erfahrungen in der 
Einbeziehung der Genossenschaften.

Die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeinde
vertretungen und ihre Räte konzentrieren sich bei der 
Leitung der Wohnungswirtschaft auf die Ausarbeitung 
von Programmen für die Erhaltung und Modernisie
rung des Wohnungsbestandes unter breiter Einbe
ziehung der Bevölkerung.

Sie wirken bei der Vorbereitung der Maßnahmen des 
Wohnungsneubaus und der komplexen Erhaltung mit.

Die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeinde
vertretungen entscheiden eigenverantwortlich auf der 
Grundlage des bilanzierten Planes über die Verwen
dung der ihnen entsprechend ihrer Verantwortung und 
Aufgabenstellung übergebenen Fonds zur Erhaltung 
des gesamten Wohnungsbestandes sowie für die Ver
waltung und Bewirtschaftung des volkseigenen Woh
nungsfonds.

Die örtlichen Organe der Staatsmacht in den Arbeiter
wohnsitzgemeinden unterstützen entsprechend den da
für geltenden Bestimmungen die Entwicklung der Groß
betriebe durch die vorrangige Versorgung mit Wohn- 
raum.

Sie räumen den Betrieben für einen Teil der Wohnun
gen aus dem örtlichen Wohnungsbestand das ständige

Belegungsrecht ein und schließen darüber und über die 
Verpflichtungen der Betriebe zur Unterstützung der Er
haltung der Wohngebäude mit den Werkleitern ent
sprechende Vereinbarungen ab. Sie sind berechtigt, von 
den Werkleitern Rechenschaft über die Wohnraumver
sorgung der Werktätigen ihres Betriebes und die Ein
haltung der Grundsätze der Wohnungswirtschaft zu 
fordern.

Den Räten der Städte sind die VEB Kommunalen Woh
nungsverwaltungen unterstellt. Sie haben die ihnen 
obliegenden Aufgaben der Wohnungswirtschaft mit 
höchstem Nutzeffekt zu lösen.

In enger Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
haben sie die Einheit von ökonomischer und politisch- 
ideologischer Arbeit zu verwirklichen. Ihnen sind die 
Wohnungsverwaltungen in den städtischen Wohnge
bieten unterstellt.

Die staatlichen Organe sichern, daß in den Wohnungs
verwaltungen Prinzipien der wirtschaftlichen Rech
nungsführung und geeignete Formen der materiellen 
Interessiertheit durchgesetzt und die Beziehungen zwi
schen den Wohnungsverwaltungen und Hausgemein
schaften gefestigt werden. Die Wohnungsverwaltungen 
unterstützen die privaten Hausbesitzer bei der Erhal
tung ihrer Wohngebäude und nehmen aktiv Einfluß 
auf den Abschluß von Mietermitverwaltungsverträgen 
mit den entsprechenden Hausgemeinschaften. Die wis
senschaftliche Führungstätigkeit auf dem Gebiet der 
Wohnungswirtschaft muß eng verbunden werden 
mit der Verallgemeinerung der fortgeschrittensten 
Erfahrungen der ehrenamtlichen Gremien, die bei 
der Festlegung und Kontrolle der Erhaltungs
maßnahmen, bei der Verwaltung der Wohn- 
grundstücke und bei der Verteilung und Lenkung des 
Wohnraumes mitwirken. Insbesondere sind die bisher 
bei den Wohnungsverwaltungen in den Wohngebieten 
herausgebildeten Formen der Teilnahme der Bürger 
und der Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen 
Organisationen zu verbreitern. Das materielle Interesse 
der Bevölkerung an der selbständigen Durchführung 
von Reparaturen und der materielle Anreiz für die 
privaten Hauseigentümer zur Erhaltung ihrer Wohnge
bäude ist zu erhöhen.

Die Räte der Städte und Gemeinden organisieren die 
Durchführung der laufenden Reparaturen in allen ihnen 
unterstellten Wohngrundstücken mit den ihnen zuge
ordneten Reparaturkapazitäten auf der Grundlage der 
geplanten materiellen und finanziellen Fonds. Dabei 
sichern sie durch eine rechtzeitige Vorbereitung und 
ökonomische Berechnung die Durchführung der Repara
turmaßnahmen mit einem hohen ökonomischen Nutzen.

Eine ihrer wesentlichsten Aufgaben besteht in der 
breiten Mobilisierung der Bevölkerung bei der Durch
führung der laufenden Reparaturen durch die An
wendung der verschiedenen Formen der materiellen 
Interessiertheit, durch Bildung und Lenkung der Ein
sätze des NAW, der Rentnerbrigaden und durch die 
Errichtung und Unterhaltung von Reparaturstützpunk
ten.

Die Räte der Städte und Gemeinden haben zu sichern, 
daß die Zusammenarbeit mit den privaten Hausbe
sitzern zu einem festen Bestandteil der Arbeit der 
Organe der Wohnungswirtschaft wird. Die fortge-


